Hygieneplan der Ahnatal-Schule Vellmar (Stand Mai 2022)

Die Mitglieder der Schulleitung sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, diese ernst nehmen und ebenfalls umsetzen.

· Für die Anordnung sämtlicher Maßnahmen – z.B. (Teil-)Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen von (einzelnen) Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften – sind die Gesundheitsämter zuständig.

· Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind von allen zu ergreifen:
a) Regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden) bzw. regelmäßiges Hände desinfizieren
b) Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)
c) Möglichst wenig Körperkontakt (z.B. persönliche Brührungen, Umarmungen, Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht aus unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.

· Die Verwendung der Corona-Warn-App wird empfohlen, ist jedoch freiwillig.

· Schülerinnen und Schüler können von der Teilnahme am Präsenzunterricht auf Grundlage eines ärztlichen Attests befreit werden, wenn sie selbst oder Angehörige ihres Haushalts im Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer ärztlich bestätigten Vorerkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wären. Eine teilweise Befreiung ist nicht zulässig. Befreite Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die eingestellten Arbeitsaufträge im Schulportal zu bearbeiten und bei Anfrage der Lehrkraft ihre Arbeitsergebnisse hochzuladen.

· Personen mit typischen Krankheitssymptomen oder mit Verdachtsfall bzw. unter Quarantäne dürfen die Schule nicht betreten. Sofern ein nicht geimpfter oder nicht genesener Haushaltsangehöriger oder eine enge nicht geimpfte oder nicht genesene Kontaktperson diese Symptome aufweist, ein Verdachtsfall oder Quarantäne besteht, darf die Schule ebenfalls nicht betreten werden. Schülerinnen und Schüler dürfen erst wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie 48 Std. symptomfrei und im guten Allgemeinzustand sind.

· Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht nicht mehr. Im Fall einer Infektion wird empfohlen, in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe für den Rest der Woche medizinische Masken zu tragen. Bei einem größeren Ausbruchsgeschehen kann das Gesundheitsamt darüber hinaus gehende Anordnungen treffen. 

· Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht mehr erforderlich.

· Es besteht keine Testpflicht mehr. Allen Schülerinnen und Schüler, den Lehrkräften sowie dem sonstigen Personal werden wöchentlich zwei Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu Hause zur Verfügung gestellt. Die Tests werden über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

· Mindestens alle 20 Minuten ist über mehrere Minuten eine Stoßlüftung (noch besser: Querlüftung, wenn möglich) durch vollständig geöffnete Fenster in allen Unterrichtsräumen vorzunehmen. Zur Hilfe kann sich die unterrichtende Lehrkraft der App „CO2-Timer“ bedienen. Ein CO2-Messgerät steht in jedem Klassenraum zur Verfügung. Die Fenster sind nach der Lüftung wieder zu schließen, da die Kippstellung der Fenster zu keinem ausreichenden Luftaustausch führen.

· Über die gesamte Pausenzeit sollen die Unterrichtsräume ebenfalls gelüftet werden, auch während der kalten Jahreszeit.

· Alle Räume sind mit Seifenspendern, Einmalhandtüchern sowie Desinfektionsmittel ausgestattet. Bei Fehlen bitte direkt die Hausmeister zeitnah ansprechen bzw. in die Liste eintragen, damit aufgefüllt werden kann. Die Oberflächen werden regelmäßig gereinigt, insbesondere der Handkontaktflächen.

· Der Mindestabstand wird aufgehoben.

· Der Unterrichtsbetrieb und die Lern- sowie Ganztagsangebote finden im regulären Klassen- oder Kursverband bzw. in lerngruppenübergreifenden Angeboten statt.

· Sonderregelungen für den Pausenbetrieb sind nicht mehr erforderlich.

· Der Sport- und Musikunterricht kann wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Vor der Orchesterprobe empfehlen wir einen Selbsttest durchzuführen, es besteht hierfür keine Verpflichtung!

· Jeder Krankheitsfall von COVID-19 ist dem Gesundheitsamt und durch die Schulleitung dem Staatlichen Schulamt zu melden.

· Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht kann wieder in vollem Umfang erfolgen.

· Während schulischer Veranstaltungen (z.B. Elternabende, etc.) wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Eine Verpflichtung besteht nicht.

· [bookmark: _GoBack]Für Schulfahrten gelten die Vorgaben am Zielort.

· Für Praktikas gelten die Vorgaben der Unternehmen, Betriebe, etc.

· Der Cafeteria- und Mensabetrieb erfolgt im vollen Umfang.


Weitere Hinweise: 	https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Corona
			https://soziales.hessen.de/Corona
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